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944. Nationalstrassen (Revisions- und Wartungsarbeiten der Mittel- 
und Niederspannungsanlagen, Ausgabenbewilligung und Vergabe)

Die Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA) auf den Nationalstrassen im 
Gebiet der GE VII und der Hochleistungsstrasse A 53 müssen periodisch 
kontrolliert und gewartet werden. Bei den Mittel- und Niederspannungs-
anlagen müssen die Leistungsschalter, Schutzorgane und unterbruchs
losen Stromversorgungen jährlich kontrolliert, betätigt, überprüft und 
eingestellt werden. Diese Unterhalts- und Wartungsarbeiten sind aus 
Sicherheits- und Garantiegründen von den entsprechenden Lieferanten 
bzw. Herstellern auszuführen (§ 10 Abs. 1 lit. f Submissionsverordnung, 
LS 720.11). Für die Westumfahrung von Zürich mit den Tunnels Eggrain, 
Hafnerberg, Aescher und Islisberg sowie Uetliberg, Gubrist und Blatt 
hat die Schneider Electric (Schweiz) AG, Wettingen, die Anlagenkompo-
nenten geliefert und muss somit auch die entsprechenden Wartungsarbei-
ten ausführen. Diese jährlich wiederkehrenden Arbeiten werden für fünf 
Jahre vergeben. 

Die jährlichen Kosten für diese Unterhaltsarbeiten belaufen sich auf 
Fr. 287 698.85. Für fünf Jahre entspricht das einem Betrag von insgesamt 
Fr. 1 438 494.25.

Angebote Schneider Electric (Schweiz) AG:
in Franken

Unterhalt Mittelspannungsanlagen Tunnel Uetliberg 79 021.45
Unterhalt Mittelspannungsanlagen Tunnel Gubrist 127 219.70
Unterhalt Mittelspannungsanlagen Tunnel Blatt 2 548.80
Unterhalt USV-Anlagen Westumfahrung 46 900.00
Unterhalt USV-Anlagen Westumfahrung 32 008.90

Total Wartungsarbeiten 2019 287 698.85

Total Wartungsarbeiten 2019–2023 1 438 494.25

Diese Kosten können sich für Regiearbeiten und Unvorhergesehenes 
um rund 15% auf Fr. 1 650 000 erhöhen.

Für die Revisions- und Wartungsarbeiten in der Westumfahrung und 
den Tunnels Eggrain, Hafnerberg, Aescher und Islisberg sowie Uetliberg, 
Gubrist und Blatt ist für 2019–2023 eine gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Ge-
setzes über Controlling und Rechnungslegung (LS 611) gebundene Aus-
gabe von Fr. 1 650 000 zulasten der Erfolgsrechnung, Konto 8470.31415 80110, 
zu bewilligen. Die Kosten sind im Budgetentwurf 2019 und im KEF 2019– 
2022 eingestellt.
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Die Unterhaltsarbeiten der BSA auf den Nationalstrassen sind Teil 
des betrieblichen Unterhalts, der vollumfänglich über die Leistungsver-
einbarung mit dem Bundesamt für Strassen abgegolten wird.

Auf Antrag der Baudirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Für die Unterhaltsarbeiten der Mittel- und Niederspannungsanlagen 
in der Westumfahrung und den Tunnels Eggrain, Hafnerberg, Aescher und 
Islisberg sowie Uetliberg, Gubrist und Blatt wird für 2019–2023 eine ge-
bundene Ausgabe von Fr. 1 650 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leis-
tungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt.

II. Die Unterhaltsarbeiten für 2019–2023 werden zu Fr. 1 438 494.25 
an die Schneider Electric (Schweiz) AG, Wettingen, vergeben. Die Ver-
gabesumme kann sich für Regiearbeiten und Unvorhergesehenes auf 
Fr. 1 650 0000 erhöhen. 

III. Diese Beträge werden nach Massgabe des Schweizerischen Bau-
preisindexes gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Indexstand April 2018)
IV. Dieser Beschluss ist bis zur Veröffentlichung des Zuschlags auf 

simap.ch nicht öffentlich.
V. Mitteilung an die Finanzdirektion und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


